
Richter am Amtsgericht als weiterer aufsichtführender Richter Klaus-Peter Jüngst - Pressesprecher - 
 

Dienstgebäude 
Pacellistr. 5 
80333 München 

Haltestelle 

 
Karlsplatz (Stachus) 

Telefon (089) 5597-3281 
Telefax  (089)5597-1700 

 

 Klaus-Peter.Juengst@ag-m.bayern.de 
        pressestelle@ag-m.bayern.de 

   www.justiz.bayern.de/gericht/ag/m 
n1 

 

AMTSGERICHT MÜNCHEN 
- Pressesprecher - 

 
Pressemitteilung 33 / 24.07.2020 

 
Mieterglück und Liebespech 
 

Kein Schadensersatz, wenn Mietbewerber wegen zwischenzeitlichem 

Beziehungsende doch keinen Mietvertrag abschließen 

Das Amtsgericht München wies durch Urteil vom 14.07.2020 die Klage der beiden 

Vermieter einer Drei-Zimmer-Wohnung in München-Lehel auf Zahlung der entgan-

genen Oktobermiete in Höhe von 1.450 Euro gegen die beiden Beklagten aus Mün-

chen und dem Vorderen Bayerischen Wald ab. 

Die Kläger beauftragten im August 2019 einen Immobilienmakler, da sie ihre Woh-

nung zum 01.10.2019 vermieten wollten. Die Beklagten bewarben sich per E-Mail 

vom 13.08.2019 auf diese Wohnung. Nach Durchführung von ca. 60 Besichtigun-

gen verblieben zwei Paare, die die Zustimmung der Kläger fanden, darunter die 

Beklagten. Die Kläger entschieden sich dafür, den Beklagten ein Vertragsangebot 

zu machen. Hierzu teilte der Makler dem Beklagten telefonisch am 05.09.2019 mit, 

dass sie die Wohnung bekommen würden. Die Beklagten waren zu dieser Zeit im 

Urlaub, aus dem sie am 16.09.2019 wieder zurückkehrten. Dann sollte der Mietver-

trag unterschrieben werden. Zwischenzeitlich bereitete der Makler den schriftlichen 

Mietvertrag vor, holte die Unterschrift der Kläger ein und sagte den anderen Bewer-

bern ab. Zum Abschluss eines Mietvertrages kam es nicht, da die Beklagten wäh-

rend ihres Urlaubes festgestellt hatten, dass sie doch nicht mehr zusammenziehen 

wollten. Dies erfuhren die Kläger durch einen Telefonanruf des Maklers bei der Be-

klagten am 17.09.2019. Trotz neuerlicher Inserierung mit Besichtigungstermin am 

20.09.2019 und Bezug zum 01.10.2019 erfolgte eine Vermietung der Wohnung zum 

01.10.2019 aber nicht. 

Auch wenn der Mietvertrag hier erst schriftlich geschlossen werden sollte, hätten 

die Beklagten nach Ansicht der Kläger den Vertragsschluss als sicher hingestellt. 

Die Beklagten hätten nie verlangt, bereits vor Unterschrift einen Vertragsentwurf zu 

sehen. Sie hätten im Telefonat vom 05.09.2019 vielmehr ausdrücklich ihre Unter-

schriftsbereitschaft bekräftigt. Es sei auch kein Fall bekannt, in dem es auf Verlan-

gen der Mieter zu einer Änderung des Vertragsentwurfs nach Muster des Münchner 

Haus- und Grundbesitzervereins gekommen wäre. 
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Die Beklagten meinen, dass die Kläger frühestens nach Erhalt und Überprüfung 

eines Vertrages von einer verbindlichen Zusage der Beklagten ausgehen hätten 

können. Den Beklagten hätten aber lediglich den Text der Online-Wohnungsan-

zeige gekannt. Tatsächlich sei auch nur von 1.350 Euro Miete geredet worden. 

Der zuständige Richter am Amtsgericht München begründet sein Urteil u.a. so: 

„Vor allem bei grundlosem Abbruch der Vertragsverhandlungen sowie bei schuld-

hafter Verhinderung der Wirksamkeit eines Vertrages kann den einen Teil durchaus 

eine Haftung aus culpa in contrahendo für Aufwendungen treffen, die der andere 

Teil bereits in Erwartung des Vertragsabschlusses getätigt hatte und die sich jetzt 

infolge des „Abbruchs“ der Verhandlungen oder auf Grund der Undurchführbarkeit 

des Vertrags als nutzlos erweisen (...) Die Kläger konnten bei der geschilderten 

Sachlage schon nicht davon ausgehen, dass der Vertragsschluss nach den Ver-

handlungen zwischen den Parteien als sicher anzunehmen gewesen wäre, denn 

die Beklagten hatten zu keinem Zeitpunkt einen Mietvertragsentwurf oder einen 

Mietvertrag in Händen gehabt. Ohne konkreten Mietvertrag war es den Beklagten 

aber gar nicht möglich die vertraglichen Verpflichtungen, die sie übernehmen wür-

den, zu prüfen. Ohne Prüfung der konkreten Vertragsregeln kann keine Partei von 

einem sicheren Vertragsschluss ausgehen. Das Vorliegen der Werbeannonce er-

setzt nicht ansatzweise den konkreten Vertrag(sentwurf). (…) Ein Kontrahierungs-

zwang besteht auch in einem angespannten Mietmarkt wie München ausdrücklich 

nicht, auch wenn dies nach der Darlegung der Klagepartei den Anschein haben 

könnte. (…) 

Dass zwei Mitmieter, die als Paar eine Wohnung anmieten wollen, vor Vertrags-

schluss im gemeinsamen Urlaub merken, dass sie nicht zusammenpassen und bes-

ser getrennte Wege gehen, ist ein ohne weiteres jedem einleuchtender Grund, der 

den Abbruch von Vertragsverhandlungen rechtfertigt. Die Beklagten hatten auch 

nicht die Obliegenheit oder gar Rechtspflicht, aus dem Urlaub heraus die Klagepar-

tei über den sich verschlechternden Beziehungszustand zu informieren.“ 

 

Urteil des Amtsgerichts München vom 14.07.2020, Aktenzeichen 473 C 21303/19 

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. 

 

Klaus-Peter Jüngst 


